
Legende:
[S1-..] Verweis auf Text im Gutachten

[Schema „Abwägung] Verweis auf Schema zum Abwägungs-

prozeß

Verarbeitung zulässig

Verarbeitung unzulässig

nein

ja

nein

ja

ja

ja

1. Definition des Geschäftsprozesses 
2. Welche Daten werden benötigt?
3. Datenschutzrechtlich zulässig?

[S1-1]

Existiert Spezialgesetz
welches die Verarbeitung
erlaubt oder anordnet?

[S1-3]

Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung im Rahmen der 

gesetzlichen Grundlage zulässig

Erhebung, 
Verarbeitung 

oder Nutzung für
 eigenen Ge-

Schäftszweck?
[S1-4]

Soll mit den Daten ein
Vertrag abgeschlossen,

erfüllt oder beendet 
werden?

§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG
[S1-5]

Erhebung, Verarbeitung,  
Nutzung zur Begründung, Durch-

führung und Beendigung des 
Vertrages zulässig 

z.B. Versicherungsvertrag

nein

Sind die Daten 
allgemein zugänglich?
§28 Abs. 1 Nr. 3 BDSG

[S1-6]

Schutzwürdige
 Interessen überwiegen 
nicht offensichtlich?
[Schema „Abwägung“]

[S1-6]

Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung der allgemein 

zugänglichen Daten zulässig

Berechtigtes Interesse 
eines Dritten?

§ 28 Abs. 3 Nr. 2 BDSG
[S1-7]

Eigenes berechtigtes
 Interesse?

§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
[S1-7]

Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung im Rahmen

des berechtigten
 Interesses zulässig

nein
ja

nein

ja

Ist eine Datenkategorie 
personenbeziehbar

 oder personenbezogen?
→ Ampelstudie

[S1 -2]

Keine datenschutzrechtlichen
Beschränkungen

neinnein

ja

Definition „Offensichtlich“:
Die relevanten Umstände liegen offen zu Tage 
und  einer besonderen Nachforschung bedarf 
es nicht. Bsp.: Widerspruch des Betroffenen, 
Adressen geschützter Personen (Frauenhäuser, 
Politiker & Prominente)

Definition „Allgemein 
zugänglich“: Quelle, die 
technisch geeignet und dazu 
bestimmt sind,einem 
unbestimmten Personenkreis 
zur Verfügung zu stehen. Bsp.: 
Telefonbuch, Internet, 
Handelsregister.

ja

nein

Definition „Berechtigtes Interesses“
Jedes rechtliche, wirtschaftliche oder 
ideelles Interesse, dessen Verfolgung 
nicht unzulässig ist

ja

Schutzwürdige
 Interessen überwiegen 

nicht?
[Schema Abwägung]

[S1-7]

nein

nein

nein

Informiert
[S1-8]

schriftlich / 
dokumentiert

[S1-8]

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Auftragsdatenverarbeitung
§ 11 BDSG

keine eigene datenschutz-
rechtliche

Verantwortlichkeit
[S1-9]

Schutzwürdige 
Interessen stehen

der  Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung  zum  Zweck 

der Übermittlung nicht 
entgegen? [Schema

„ Abwägung“]

ja

Sind die Daten 
allgemein zugänglich?
§29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG

vgl. [S1-6]

Schutzwürdige
 Interessen überwiegen 
nicht offensichtlich?
[Schema „Abwägung“]

Vgl. [S1-6]

Empfänger 
der Daten hat 

berechtigtes Interesse ?
vgl. [S1-7 und S1-10]

Schutzwürdige
 Interessen überwiegen 

nicht?
[Schema „Abwägung“]

Erhebung, 
Verarbeitung oder 

Nutzung zur Übermittlung
 für fremde Zwecke 

(Datenbroker)
§ 29 BDSG

[S1-10]

jaEinwilligung
[S1-8]

ja

Datenerhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung unzulässig

nein

Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung im Rahmen

der erteilte Einwilligung zulässig

nein

nein

nein

Einwilligung
[S1-8]

Freiwillig
[S1-8]

Übermittlung an Dritten zulässig

Ü
berm

ittlung an D
ritten

Schema der datenschutzrechtliche Rechtmäßigkeitsprüfung
für die Verwendung personenbezogener Geodaten

Stand: 08.02.2010

nein

S
peicherung und Verarbeitung der D

aten 
für spätere Ü

berm
ittlung
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